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[5] Dieser Engpaß bleibt sogar auch für die Zuku nft bestehen. Nach 
Berech nungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforsch ung 
(lAB) wird sich zwar das Angebot der in landischen Arbeitnehmer 
von 1968 bis 1980 von 18,9 M i l l .  auf 20,3 M i l l .  erhöhen, diesem 
Angebot steht jed och ein Bedarf von 21,4 M i l l .  Arbeitskräften gegen­
uber, so daß für 1980 mit einer Lücke von fast 1 M i l l .  Arbeitskräften 
auf dem Arbeitsmarkt zu rechnen ist. 
Vg l. materialien aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforsch ung, 28/72. 
Im weiteren: materia l ien. 

[6] Zur Chronologie der staatlichen Berufsb ildu ngspolitik, vg l .  z. B.  
C r u s i u s ,  R . : a. a. 0. , S. 107 f. 

[7] Deutscher Bi ldu ngsrat, a. a. 0., S. 1 2. Die Zitierung d i eser Ziel­
setzungen im Wortlaut ist u. E. notwendig,  wei l sich auch heute 
noch die Frage nach ihrer Realisierung in gleicher Weise stellt. 

[8] Vg l .  Deutscher Bundestag, 6. Wahlperiode, Drucksache VI /925: 
Bericht zur Bi ldungspol it ik  vom 8. J u n i  1970. 

[9] Vg l .  Der Bundesm inister für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): 
Aktionsprogramm Berufl iche Bi ldung vom November 1970. 

[10] Bund-Länder-Kom mission für B i l d u ngsplanung (Hrsg.): Vorschläge 
fü r die Durchführung vordringl icher Maßnahmen, besch lossen am 
6. J u l i  1972 - K 28 - 29/72 -, S. 29 f. 

[ l i ]  Ebenda. 

[12] Vg l .  Deutscher Bildungsrat (Hrsg . ) ·  Empfehlungen der Bild ungs­
kommission "Strukturplan für das deutsche Bi ldu ngswesen" , Stutt­
gart 1 970, und Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
(Hrsg.): Zwischenbericht über den Bildu ngsgesamtplan und ein 
Bi ldu ngsbudget, beschlossen am 18. Oktober 1971. 

[13] Vg l .  R 0 b i n  s 0 h n ,  S.-B . :  B i l d u ngsreform als Revision des Curri­
culum und ein Strukturkonzept für Curriculumentwicklung,  Neuwied 
und Berl i n  1971 . 

[14] Vg l .  material ien 19/1970, S. 3. 

[15] Vg l .  K e r n ,  H.  I S c h u m a n n ,  M . :  I ndustriearbeit und Arbeiter­
bewußtsei n ,  FrankfurtlMain 1 970, S. 68. 

[16] Vgl .  ebenda. 

[17] Vg l .  M e  r t e n s ,  D.: (Jberlegungen zur Frage der Identifizierung 
und Vermittl ung von Schlüsselqual ifikationen im Erst- und Weiter­
bi ldung ssystem. Unveröffentl ichtes Manuskript, erscheint demnächst 
in der Zeitschrift "Analysen".  

[18] Vg l .  ebenda. 

[19] BDA, BDI, DIHT, "Stufenausb i ld u n g ,  Aufgabe und Chance". Eine 
Ste l l u ngnahme der Spitzenorganisationen der gewerbl ichen Wirt­
schaft, Bonn August 1 968, S. 3. 
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[20] Zentralverband d e r  Elektrotech nischen Ind ustrie e. V. (ZVEI) i n  
Zusammenarbeit mit dem Kuratorium d e r  Deutschen Wirtschaft für 
Berufsb i ldung (KWB) (Hrsg . ) :  Berufsg ru ndbildungsjahr Berufsfeld 
Elektrotechnik, Empfeh lungen zu einem Modell für die Du rchführung 
im dualen System in  kooperativer Form zwischen Betrieb und 
Berufsschu le, Frankfurll Bonn 1 972, S. 19. 

[21] So haben eine Reihe von Firmen, insbesondere In der Automobil­
industrie, sich veranlaßt gesehen aufgrund von hohen Ausschuß­
raten ,  hohem Krankheitsstand, hoher Fluktuation und sinkender 
Produktivitat Maßnahmen einzuleiten, die darauf abzielen, die 
Autonomie der einzelnen Arbeitsgruppen zu erhöhen und d i e  
Arbe itszufriedenheit zu verbessern. Diese Maßnahmen tragen 
dem engen Zusammenhang von Motivation und Produktivität 
Rechnung, denn ind ustriesoziologische Untersuchungen haben er­
geben, daß die nervliche und psych ische Belastung weniger von der 
tech nischen Ausstattung des Arbeitsplatzes abhängt als vielmehr 
von der Organisation der Arbeit im Betrieb. Fo l g l i ch  zielen alle 
neugetroffenen Maßnahmen darauf ab, die Arbeitssituation so zu 
gestalten, daß die Betroffenen entscheidend an ihrer Ausgestaltung 
mitwirken können. 
Vg l .  dazu z. B. 
N i r s c h i ,  R . :  Das Ende des FI ießbands, Sendung des Senders 
Freies Berl i n ,  1 1 1 .  Programm vom 6. 5. 1 973. 
F r  i c k e ,  W . :  Zum Verhältnis von Arbeitswissenschaften und be­
trieblicher Personalplan u n g .  
und K a m  I n s  k y ,  G . :  Arbeitsgestaltung a l s  Lernprozeß, i n :  Ge­
werkschaftl iche Monatshefte 1 /73. 

[22] Vg l .  G i  e s e c  k e ,  H . :  B i l d u ngsreform und Emanzipation, Ideolo­
g i ekritische Skizzen, München 1 973, S. 15. 

[23] R i e d e i ,  J.: Arbeits- und Berufsanalyse i n  berufspädagogischer 
Sicht, Braunschweig 1 957, S. 6. 

[24] Vg l.  R i e d e i , J . : a. a. O. 

[25] Vg l .  M o l l  e ,  F.: Leitfaden der Berufsanalyse, K61n/Opiaden 1 965, 

[26] Vg l .  Bundesinstitut für Berufsbildungsforsch ung, F 3, Verfahren 
des BBF für die Erstel l u ng beruflicher Curricula, Berl in  1 973. 

[27] Z. B. liegen folgende Ansätze vor: Fenger, KernlSchumann,  Oppelll 
Sch rick/Bremmer, Lutz und Volpert. 

[28] Fe n g e r , H . :  Arbeitsmarktforsch ung - Berufsforsch ung - B i l ­
dungsforschung. Versuch z u r  Bestimmung von Schwerpunkten, 
Abgrenzungen und Oberschneidungsbereichen, i n :  lAB (Mitt ) 5/68, 
S . 327. 

[29] B o e h m ,  U . I M e n d e ,  M. I R i e c k e r ,  P. I S c h u c h a r d t ,  W. : 
Qual ifikationsstruktur und berufliche Curricula, Eine Vorstud ie im 
Auftrage des Bundesinstituts für Berufsb i ldungsforschu n g ,  Berlin 
1 973, S. 3. 

[30] Ebenda. 

Erstel lung von Ausbi ldu ngsordnu ngen 
Aufgabe - Probleme - Stand 

Die Erstellung von Ausbildungsordnungsentwürfen ist als 

eine Konkretisierung des Aufgabenkomplexes anzusehen, den 

das BBiG dem BBF zugewiesen hat. Der Verfasser skizziert 

die mit der Realisierung verbundene Problematik und bilan­

ziert auf diesem Hintergrund das im Bereich der Ausbildungs­

ordnung erzielte Arbeitsergebnis. 

Erstellung von Ausbildungsordnungsentwürfen als Aufgabe 

des BBF 

Eine Konkretisierung des weitgespannten Aufgabenkom­
plexes, den der Gesetzgeber dem Bundesinstitut für Berufs-

bi ldungsforschung (BBF) i m  § 60 des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) zugewiesen hat, ist in der Erstel lung von Ausbi ldungs­
ordnu ngsentwürfen zu sehen .  Sie d ienen als G rund lage für 
den Erlaß von Rechtsverordnungen nach § 25 BBiG. Ganz ab­
gesehen von der bi ldungspol itischen Priorität, d ie gegenwär­
tig die Berufsbildung genießt, ist die Ordnung der beruflichen 
Erstausbi ldung von zentraler Bedeutung für die berufliche 
Bi ldung schlechth in .  Deshalb steht auch der Tätigkeitsbereich 
der Hauptabtei lung F 3 des BBF, d ie "Ausbi ldungsordnu ngs­
forschung" ,  in besonderem Maße im Bl ickpunkt öffentlichen 
I nteresses. Dieses I nteresse au ßert sich vor al lem in  hohen 
Erwartu ngen der Öffentl ich keit, insbesondere der am Berufs­
bi ldungsprozeß unm itte lbar bete i l igten Organisationen, Insti­
tutionen und Personen, auf eine rasche und umfassende Er­
neuerung der gegenwärtig gu ltigen Ordnungsunterlagen. 
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N icht ohne E influß  auf die mit dem BBF verbundenen Hoff­
nu ngen auf eine schlagartige Verbesserung der beruflichen 
Bi ldung mag auch die Tatsache sein, daß mit der Errichtu ng 
des BBF als " Forschungsinstitut" die "Arbeitsstel le für be­
triebl iche Berufsausbi ldung" (ABB) aufge löst wurde. Aufg rund 
d ieser Gegebenheit folgert mancher Beobachter die I dentität 
beider Institutionen und deren Aufgaben, so daß in diesem 
Zusammenhang angestellte Personalverg leiche beider Ein­
richtungen gelegentlich unter falschen Prämissen erfolgen. 
Während der Aufbauphase des BBF war die Zahl der Mit­
arbeiter, die sich mit der Erarbeitu ng von Ausbi ldungsord­
n ungen beschäftigten, niedriger als in der ABB. Die Ausbi l­
dungsordnungsproblematik [1] jedoch wurde vielschichtiger, 
und zwar einerseits aufgrund der Aktivitäten im Bereich der 
Curriucu lumforschung [2]. andererseits aufgrund der neuen 
Rechtssituation [3] nach dem Inkrafttreten des BBiG, so daß 
vorhandene O rdnungsunterlagen n icht oder nu r  bedingt als 
Vorbilder für die neu zu erstel lenden Ausbi ldungsordnungen 
d ienen können. 

Der H inweis auf diese Fakten erscheint vorab insofern not­
wend ig, als er geeignet ist, die tei ls öffentlich, teils in Kreisen 
der Berufsbi ldungsexperten vorgetragene Krit i k  [4] am BBF zu 
relativieren. 

D ie Kontinu ität der Ordnungsarbeiten bei g leichzeitiger Reali­
sierung notwendiger Verbesserungen ist als generel le Forde­
rung und als speziel ler Auftrag der Entscheidu ngsgremien des 
BBF anzusehen. Deshalb werden auch solche Projekte fort­
gesetzt und  weiterentwickelt, die außerhalb des BBF ihre Wur­
zeln haben, vorausgesetzt, daß durch sie Fortschritte in der 
Berufsausbi ldungspraxis erzielt werden u nd/oder eine Meh­
rung wissenschaft l icher Erkenntn isse im Bereich der Berufs­
bi ldu ngsforschung zu erwarten ist. Aus den dargelegten Grün­
den ist es zu verstehen, daß mit den seither neu entstandenen 
Ausbi ldungsordnungen zwar relative Verbesserungen der be­
ruflichen Bi ldung eingele itet, aber noch keine maxima len Lö­
sungen erreicht wurden. 

Gemessen an idealen Vorstel lungen weisen die bisher erar­
beiteten Ausbi ldungsordnungen Mängel auf, insbesondere 

o weil sie nicht aussch l ießl ich auf Ergebnissen wissenschaft­
l icher Untersuchungen, sondern auch mehr oder weniger 
auf praktischen Erfahrungen beruhen, 

o weil sie n icht Tei l  eines b i ldungspolitischen Gesamtkon­
zeptes sind, sondern ledigl ich partielle Verbesserungen 
bewirken und Zielkonfl ikte der gegenwärtig intendierten 
bi ldungspol itischen Maßnahmen offenbaren, 

o wei l  s ich bei ihrer Erarbeitung neben berufsausbildungs­
relevanten Faktoren auch sozial- und standespol itische In­
teressen als bestimmend erweisen, 

o weil sie wegen ihres langen Entwicklu ngsprozesses bis 
zum Erlaß im Bundesgesetzblatt bereits an Aktualität ver­
loren haben, wenn sie rechtswi rksam werden. 

Diese Sachverhalte, die nur teilweise vom BBF zu vertreten 
sind, gi lt es - sofern man an dem gegenwärtigen Konzept 
festhält - bei einer permanenten Revision der Ordnungsu nter­
lagen fur die berufl iche Erstausbi ldung systematisch abzu­
bauen. 

Probleme beim Erstellen von Ausbildungsordnungsentwürfen 

1. Vor der Auseinandersetzung mit einzelnen Ausbi ldungs­
ordnungen und den Problemen ihrer Erarbeitung stel lt  s ich 
zweife l los die Frage nach dem Begrü ndungszusammenhang 

und den Bestimmungsfaktoren für die Auswahl der zu be­

arbeitenden Projekte. Die hierfür maßgebenden Entschei­
dungsgrößen sind keine echten Auswah lkriterien, die in je­
dem e inzelnen Falle der Fragestel lung zu einer klaren Ja­
Nein-Entscheidung führen, sondern es handelt sich hierbei 
vielmehr um Faktoren, die weitgehend durch intern und extern 
gesetzte Daten gegeben sind und deren Berücksichtigung d ie 
Auswahl bestimmt. Zu d iesen Entscheidungsgrößen gehören : 

o Die Revisionsbedürft igkeit vorhandener Ordnu ngsunter­
lagen : 

Sie kann bed ingt sein du rch das A lter der zur Zeit noch 
gü ltigen "Ordnu ngsm itte l "  und die erforderl iche Aktuali­
sierung der Ausbi ldungsinhalte, du rch die Notwendigkeit 
einer Ausbi ldungszeitverkürzung, durch die Einführung 
einer gemeinsamen Ausbi ldungsordnung fü r Handwerk 
und I ndustrie, durch die Real isierung einer neuen Ausbi l­
dungskonzeption (z. B. Einführung einer Stufenausbil­
dung) und du rch die Zusammenlegung zweier oder meh­
rerer Ausbi ldungsberufe. 

o Die Zahl der betroffenen Auszubi ldenden : 

Die Novel l ierung stark besetzter Ausbi ldungsberufe wird -
ceteris paribus - vordringl icher zu betrachten sein als die 
ger inger besetzter Ausbi ldungsberufe. Andererseits aber 
ist dieses Merkmal n icht absolut anwendbar. Prinzipiel l  
sol lte bei der Berücksichtigung dieses Aspektes nicht das 
quantitative Moment der letztl ich bestimmende Faktor sein ,  
sondern das Ausmaß der Verbesserungen im Bereich der 
berufl ichen Bi ldung. H ierzu wäre auch die exemplarische 
Wirkung zu zählen, d ie innovative Maßnahmen in einem 
bestimmten Ausbi ldungsberuf auf andere Ausbi ldungs­
berufe ausüben. 

o Der Umfang und d ie Qual itilt vorhandener Arbe itsergeb­
n isse als Bearbeitungsgrundlage : 

Die Erstel lung einer Ausbi ldungsordnung auf der Bas·is 
empir isch erm ittelter Fakten und in kooperativer Zusam­
menarbeit mit Sozialpartnern sowie Lehrern an berufl ichen 
Schu len läßt sich beispielsweise eher verwi rkl ichen als die 
Erarbeitung beruflicher Curricula ohne vorhandene Vor­
und Mitarbeit. Generel l  kann jedoch die Kooperation mit 
externen Institutionen nur  auf der Basis der al lgemein an­
erkannten bi ldungspol itischen Zielsetzungen - wie sie bei­
spielsweise auch du rch das Berufsbi ldungsgesetz gegeben 
s ind - erfolgen. 

o Die Personalkapazität und Personalstruktur der Hauptab­
tei lung F 3 :  

Die unmittelbare Abhäng igkeit von Mitarbeiterzahl und 
-leistung bedarf ke iner Begründung.  Beso ldungs-, lauf­
bahn- und haushaltsrechtliche sowie standortbedingte 
Schwierigkeiten haben dazu geführt, daß noch immer nicht 
für d ie wichtigsten Berufsbereiche qual ifizierte Referenten, 
insbesondere Fachdidaktiker, gewonnen werden konnten. 
Diese Situation wi rkt sich selbstverständl ich auf die Art 
und Anzah l der du rchzuführenden Projekte aus. 

Entscheidungen über die Aufnahme bestimmter Arbeitsvor­
haben in die "Liste der zu bearbeitenden Ausbi ldungsord­
nunge n "  konnten also n icht primär aufg rund operationalis ier­
ter Merkmale gefä l lt werden, sondern sind als Ergebnis eines 
Abstim mungsprozesses zwischen bi ldu ngspol itischen Erwar­
tungen und institutsgegebenen Mögl ich keiten zu betrachten. 
Sie wurden g rundsätzlich in den Organen des BBF gefäl lt im 
Zusammenhang mit den jeweil igen Beratungen zum For­
schungsprogramm. 
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2. Die mit der Erstel lung von Ausbi ld ungsordn ungen verbun­
dene Prob lematik resultiert teilweise aus den zur Zeit existen­
ten organisatorischen Rahmenbed ingungen, teilweise wird sie 
durch bi ldungspol itische Zielkonfl i kte hervorgerufen, und teil­
weise hat sie in rechtl ichen Gegebenheiten ihren Ursprung, 
die, vordergründig betrachtet, nur in geringer Beziehung zur 
Berufsbi ldung zu stehen scheinen. 

Um mit den zuletzt genannten Problemen zu beginnen : die 
Berufsausbildung ist als Phänomen und Begriff neben ihrer 
berufspädagogischen und bi ldungspol itischen Bedeutung von 

hoher sozial- und tarifrechtlicher Relevanz. Die starke Ver­
ankerung der Berufsausbi ldung im Sozialversicherungs- und 
Tarifrecht motiviert Berufs- und Fachorganisationen dazu, ihre 
"sozial- und standespol itischen Ziele (tarifrechtl iche Ein­
gruppierung, Beseitigung des Mitarbeitermangels, Verbesse­
rung der sozialrechtl ichen Ste l lung oder des I mages einer 
Berufsgruppe u. a. m.) mit dem Vehikel der Berufsausbi ldung 
zu erreichen" [5].  Dieses Faktum wird deutl ich bei Argumen­
tationen im Zusammenhang mit der Best immung der Ausbi l­
dungsdauer, m i t  der Bezeichnung von Ausbildungsberufen, 
mit der Erste l lung von Ausbildungskonzeptionen, m it der An­
erkennung oder der Aufhebung der Anerkennung von Aus­
bi ldungsberufen. 

3. Die Tatsache, daß der Erlaß von Ausbi ldu ngsordnungen in 
Form von Rechtsverordnungen auch für die Ministerien ein 
Novum war, wi rkte sich insofern ungünstig auf die Arbeit des 
BBF aus, als sich die min isteriel len Auffassungen über d ie 
Form und Justiziabilität der Ausbildungsordnungen mehr­
fach änderten.  Die daraus resultierenden Korrekturen waren 
te i ls in fertigen Ausbi ldungsordnu ngsentwürfen, teils in lau­
fenden Arbeitsvorhaben vorzunehmen, wobei die Mitarbeiter 
des BBF gegen über ihren externen Gesprächspartnern - bei­
spielsweise in Fachausschüssen - jewe i ls d iese Auffassungs­
änderungen der Ministerien zu vertreten hatten .  Mehrfaches 
Umarbeiten von Ausbi ldungsordnungsentwLirfen al le in auf­
grund neuer Vorstel l ungen über deren äu ßere Form fuhrt zu 
un nötigen Verzögerungen des Erlasses der Rechtsversord­
nungen und m indert dadurch den Aktual itätsgrad der Aus­
bi ldungsordnungen, es veru rsacht darüber h i naus auch Unmut 
bei  den Berufsbi ldungsexperten der betroffenen Organisatio­
nen und Unverständnis bei Praktikern. Die formale Vielgestalt 
der seither ersch ienenen Ausbi ldungsordnungen doku mentiert 
zum Teil die Variat ionsbreite der Auffassungsänderu ngen und 
der Justiz iabi l ität. Für d ie künftige Arbeit wäre im Interesse 
der Auszub i ldenden anzustreben, daß sich die formale Ge­
staltung der Ausbi ldu ngsordn ungen mehr an berufsbi ldungs­
pol itischen Intentionen und berufspädagogischen Erfordernis­
sen zu orientieren hat als an mutmaßl ichen ju ristischen For­
malzwängen. 

4. Probleme bei der Ordnungsarbeit ergeben sich auch durch 
die sogenannte "Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Ver­

ordnung". Sie garantiert eine vol le Anrechnung des schu l isch 
vermittelten Berufsg rundbi ldu ngsjahres, ohne daß ein bundes­
einheitl iches und verbindl iches curricu lares Konzept für die 
berufliche Grundbi ldung gegeben ist und die schu l ischen 
Lehrpläne mi t  den vorhandenen oder in Entstehung begrif­
fenen Ausbildungsordnu ngen abgestimmt s ind.  Diese Zielset­
zung fuhrt aber immer dann zu Konflikten mit der Neuordnung 
von Ausbi ldungsberufen, wenn d ie curricu lare Abstimmung 
der Ausbi ldungsziele und -inhalte beider Bereiche n icht auf­
einander bezogen ist und bei der Novel l ierung der Aus­
bi ldungsordnungen insbesondere Ziele wie Systematisierung 
und Präzisierung der Ausbi ldungsinhalte, Straffung der Aus­
bi ldungszeit, Verringerung der Ausbi ldungsdauer angestrebt 

werden mit dem Ergebn is, daß im al lgemeinen nach e inem 
zweijährigen Ausbi ldungsabschnitt e in erster berufsqual ifizie­
render Absch luß erreicht werden kann, der dem seitherigen 
Facharbeiterniveau entspricht. Hieran wird deutl ich, daß an 
versch iedenen Ste l len gle ichzeitig vorgenommene part iel le 
Verbesserungen oder Korrekturen der beruflichen Bi ldung zu 
Konfliktsituationen führen und die dabei erzielten Arbeitser­
gebn isse in Frage stellen können. 

Grenzen einer bundeseinheitl ichen und überreg ionalen Bi l­
du ngspol itik und -praxis sind schon al le in verfassungsrecht­
l ich gegeben (Ku ltu rautonomie der Länder, Bundeskompetenz 
für die betriebliche Berufsausbi ldung) .  Mit der Überwindung 
d ieser Barrieren wurde bereits du rch das Einrichten des so­
genannten " Koordin ierungsausschusses" [6] begonnen. I n  
Arbeitsgruppen, d i e  sowohl m it Vertretern d e r  Länder als auch 
m it Vertretern des Bundes besetzt sind, sollen Ausbildungs­
ordnungen und Rahmenlehrpläne erarbeitet und aufeinander 
abgestimmt werden. Vorgesehen ist eine derartige Koope­
ration zu nächst bei den Ausbildungsordnungen für die grob­
schlosserischen Berufe, d ie kaufmännischen Ausbi ldungsbe­
rufe, die Augenoptiker und eventuell die Arzthelfer sowie bei 
der Best immung der Ausbi ldungsziele für das Berufsg rund­
bi ldu ngsjah r. Im Zusammenhang mit dem Berufsgru ndbi l­
du ngsjahr versuchte das BBF seither den gegebenen Mögl ich­
keiten entsprechend einen bescheidenen inhaltsbezogenen 
Beitrag zur Problemlösung dadurch zu erreichen, daß bei der 
Neuordnung von Ausbi ldungsberufen innerhalb eines Berufs­
bereiches die gemeinsamen Ausbi ldungsinhalte im ersten 
Ausbi ldungsjahr angeordnet wurden. H ierbei erwies sich die 
Berufsfeldsch neidung i n  der Berufsgrundbi ldungsjahr-Anrech­
nungs-Verordnung (G l iederung in 1 1  Felder) und die Zuord­
nung der "Anerkannten Ausbi ldungsberufe" zu d iesen prag­
matisch gewonnenen Berufsfeldern als fragwürdig, ein mal 
weil untersch iedl iche Einte i lu ngsmerkmale oder Ordnungs­
prinzipien verwendet wurden (z. B.  werkstoff-, projekt-, fertig­
keits-, fun ktionsbezogene Merkmale), zum anderen wei l  bei 
einzelnen Feldern die Spannweite so groß ist (z. B. sind einem 
Feld 65 Ausbi ldu ngsberufe zugeordnet, einem anderen hin­
gegen nur ein Ausbi ldungsberuf), daß bei den subsumierten 
Ausbi ldungsberufen keine fach l iche Basis für e in  gemein­
sames Cu rricu lum des ersten Ausbi ldungsjahres besteht, und 
sch l ießl ich weil e ine ganze Zah l  von Ausbildungsberufen kei­
nem der Felder zugeordnet werden konnte. 

5. Als Beispiel dafür, wie das BBF den im BBiG enthaltenen 
Auftrag, eine breit angelegte berufliche Grundbildung zu ver­
wirkl ichen und  die bi ldungspol itische Intention der Konzen­

tration der Ausbildungsberufe zu realisieren versucht, mögen 
die Aktivitäten im  Bereich der metallbe- und verarbeitenden 
Ausb i ldungsberufe d ienen : Zunächst erstellte das BBF auf 
Vorarbeiten der ABB einen Entwurf für eine Ausbildungsord­
nung der feinschlosserischen Berufe. U nabhängig davon 
wurde unter Verwendung der Analysentopologie [7] eine Aus­
b i ldungskonzeption entwickelt für die spanenden Werkzeug­
masch inenberufe. Sch l ießl ich e rarbeitete das BBF aufgrund 
von Materialien der Luft- und Raumfahrtindustrie einen Aus­
bi ldungsordnungsentwurf für flugtechn ische Berufe. Diese 
dre i ,  ihrer  Entwicklungsgesch ichte nach untersch iedl ichen 
Ausbi ldu ngsordnungsentwü rfe enthielten zwar alle gemein­
same Elemente, ih rem Aufbau, ihrer Terminologie und ihrer  
zeitlichen Entstehung nach untersch ieden s ie  sich jedoch er­
hebl ich voneinander. Über die Konzentration der Ausbi ldungs­
berufe hinaus, die in nahezu jedem der Entwürfe gegeben ist, 
wurden d ie  Gemeinsamkeiten der Ausbi ldungsinhalte, soweit 
sie in den untersch ied l ichen Ausbi ldungsberufen vorhanden 
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waren, herauskristal l is iert und terminolog isch zum Ausdruck 
gebracht, d. h .  es wurde versucht, diese Berufe auf eine 
g rößtmög l iche gemeinsame Basis zu ste l len. In d iesem Zu­
sammenh ang galt es, mit  der Neuordnung der grobsch losse­
rischen Ausb i ldungsberufe, wenn auch nur  unter pragmati­
schem Ansatz, zu beginnen,  zumal speziel l  in d iesen Ausbil­
dungsberufen die Revisionsbedurftigkeit du rch das hohe Alter 
der vorhandenen Ordnungsunterlagen - einige datieren aus 
dem Jahre 1 937 - besonders d ri ngend ersch ien und Gemein­
samkeiten m it den zuvor genannten Ausbildungsberufen min­
destens in einem ersten Ausbi ldungsabschn itt vorhanden 
sind. 

Die i nzwischen erstellte erste Diskussionsgrundlage für einen 
Ausbi ldungsordnungsentwurf wi rd in e inem Fachausschuß  be­
raten ,  der gemaß § 66 BBiG eingesetzt ist und dem sachver­
ständige Vertreter der betroffenen Fachverbände und Gewerk­
schaften sowie Lehrer an beruflichen Schu len angehören. Ge­
genstand der Beratung ist d ie inhaltliche Ausgestaltung von 
Ausbildu ngsordn ungen, soweit es die Bestimmung der Aus­
bi ldungsziele, der Lernzeiten, der Lernabschn itte sowie der 
Prüfungsanforderungen betrifft. Die formale Seite ist weit­
gehend durch die im § 25 BBiG festgelegten Mindestanforde­
rungen fü r Ausbi ldungsordnungen bestimmt. 

6. Die Aufgabe der Fachausschüsse ist es, sachverständig bei 
der Vorbe reitung, Erstel lung und Beratung von Ausbi ldu ngs­
ordnungsentwürfen m itzuwirken. E in  paritätisch besetzter 
Fachausschuß bi rgt aber auch, wie die Praxis zeigt, eine Viel­
zah l von Problemen in sich. Es werfen sich h ie r  die Fragen 
auf: Sind die Fachausschußm itg l ieder an Weisungen ihre r  
entsendenden Organisationen gebunden ? Unterl iegen sie 
einem " Fraktionszwang " oder können sie aufg rund ihres  
eigenen Sachverstandes autonom entscheiden? Sind d ie ab­
gegebenen Voten für jedes einzelne Fachausschußmitglied 
und fü r die durch sie vertretenen Verbände verbindl ich ?  
Können e inmal erzielte Abst immu ngsergebnisse von einzel­
nen Fachausschußmitgl iedern nachträgl ich widerrufen werden, 
wenn Beratungen des Ergebn isses und der nachträg l iche 
Meinungsbi ldungsprozeß i nnerhalb der eigenen Gruppe zu 
anderen Auffassungen fuhren, die u nter Umständen n icht 
fach l ich, sondern standespol itisch motiviert s ind? Als Extrem­
fal l  ware die Situation zu betrachten bei der e ine Organisation, 
d ie m it ihren Auffassungen im  Fachausschuß n icht überzeugen 
konnte, nach dem Besch luß einer Ausbildungsordnung m it 
den g le ichen Argumenten bei den zuständigen Min isterien 
interveniert und auf anderer Ebene die gleiche Diskussion, 
Beratung und Abstimmung von neuem beginnt. Im  Zusam­
menhang m it der fach l ichen Beratung du rch den Fachaus­
schuß  erhebt sich auch d ie Frage, ob Fachausschußmitgl ieder 
- als Verbandsvertreter oder Fachpraktiker - in der Lage 
sind, empi risch gewonnene, neuartige wissenschaftliche Er­
kenntn isse zu begutachten und uber deren Real isierung zu 
entscheiden, wenn  sie beispie lsweise ihren seitherigen per­
sön l ichen praktischen Erfahrungen widersprechen. 

7. Eine Erweiterung der Arbeitskapazität des BBF ist durch 
die Vergabe von Fremdforschungsaufträgen mögl ich. Jedoch 
zeigen s ich gerade im Bereich der Ausbi ldu ngsordnungsfor­
sch ung besondere Schwierigkeiten dadurch, daß dieser seinem 
Wesen nach vielschichtige Forschungsgegenstand, bei dem 
neben cu rricu laren z. B. auch sozio-ökonomisch-techn ische, 
bi ldungspol itische und ju ristische Komponenten zu berück­
sichtigen sind, in seiner Komplexitat nur  von wenigen Exper­
ten vertreten wird, die ihrerseits aber weitgehend mit Arbeits­
vorhaben ausgelastet sind. Beim Ausweichen auf Auftrag­
nehmer, deren "know how" nur  Tei lbereiche repäsentiert, er-

geben sich Mängel insofern, als entweder das al lzu theore­
tische Ergebnis einer akademischen Auseinandersetzung jeg­
l ichen Praxisbezug außer acht oder das al lzu praktische Vor­
gehen eines bewahrten, aber einseitigen Fachpraktikers Me­
thoden wissenschaftl ichen Denkens und Arbeitens vermissen 
läßt. In  beiden Fallen ist jedoch der Auftrag des BBiG, die 
Berufsbi ldung du rch Forschung zu fördern, nicht erfü llt. Selbst 
wenn d iese Darste l lung extreme Situationen sch ildert und die 
Realität in vielfachen Mögl ichkeiten dazwischen l iegen mag, 
verdeutlicht sie die Problematik. 

8. Nicht ohne Probleme erweisen sich Ordnungsbemühungen 

im Bereich des Handwerks, wo uber d ie Bestimmungen des 
BBiG h inausgehende gesetzliche Vorschriften durch die Hand­
werksordnung bestehen. Die faktische Gleichsetzung der Be­
griffe " Handwerksberuf" und " Ausbi ldungsberuf" gestatten 
schwerl ich d ie Modifizierung von Ausbi ldungsinhalten, die 
Aufhebung der Anerkennung hochspezialis ierter und für d ie 
berufl iche Erstausbi ldung ungeeigneter Ausbildungsberufe 
und er laubt mit dem Erlaß einer Ausbildu ngsordnung keine 
Änderung der in der Anlage ,.A" der Handwerksordnung fest­
gelegten Berufsbezeichnungen. Unabhängig von d iesen ge­
setzlichen Grenzen s ind die betroffenen O rganisationen aber 
bereit, bei der Verwirkl ich ung von gemeinsamen Ausbi ldungs­
ordnu ngen für gle ichartige Ausbildungsberufe in Handwerk 
und Industrie mitzuwirken, wie die Beispiele der Ausb i ldungs­
ordnungen fur Schriftsetzer, Fleischer, Kurschner und Pelz­
werker sowie die Entwürfe für Uh rmacher und die Bau berufe 
zeigen . 

Stand der Arbeitsvorhaben im Bereich der Ausbildungsord­

nung 

Bi lanziert man auf d iesem H interg rund die Arbeitsergebnisse 
des BBF [8], so ergeben sich drei G ruppen von Ausbildu ngs­
ordnungen, näml ich 

1. Ausbi ldu ngsordnu ngen, die bereits als Rechtsverordnung 
erlassen s in d ;  

2 .  Ausbi ldungsordnungen, d i e  den Min isterien z u m  Erlaß 
einer Rechtsverordnung eingereicht wurde n ;  

3 .  Ausbi ldungsordnungen, deren Bearbeitung im Forschungs-
programm 1 973/74 vorgesehen ist. 

Darüber h inaus g ibt es eine Reihe von Ausbi ldungsordnungen 
versch iedener Fachmin isterien, an denen das BBF nicht oder 
kaum betei l igt war. 

Zu 1. 

Die zur ersten Kategorie zählenden Ausbi ldungsordn ungen 
dü rften aufg rund der Tatsache, daß sie bereits im Bundesge­
setzblatt veröffentl icht und rechtswi rksam geworden sind, 
weitgehend bekannt sein .  Chronologisch, dem Datum ihres 
I n krafttretens nach aufgezählt, gehören folgende Ausbi ldungs­
ordnunge n  hierzu : 

Verordnung uber die Berufsausbi ldung in der Bekleidungs­
industrie vom 25. 5. 1 971 (BGBI.  I S. 703) , 

Verordnung über die Berufsausbi ldung in der Maschenwaren 
produzierenden Industrie vom 25. 5. 1 971 (BGBI .  I S. 710) ,  

Verord nung über  d ie  Berufsausbi ldung in der  Weberei­
industrie vom 30. 7. 1 971 (BGBI.  I S. 1 220), 

Verordnung über die Berufsausbi ldung in der Spinnerei­
industrie vom 30. 7. 1 971 (BGBI. I S. 1 226), 

Verordnung uber die Beraufsausbi ldung zum Schriftsetzer 
vom 29. 1 0. 1 971 (BGBI.  I S. 1 735), 
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Verordnung über d ie Berufausbi ldung zum Fleischer vom 
18. 8. 1972 (BGB!. I S. 1473), 

Verordnung über die Berufsausbi ldung in der Pelzverarbei­
tung in Industrie und Handwerk vom 23. 8. 1 972 (BGB!. I 
S. 1 526), 

Verordnung uber d ie  Berufsausbi ldung in der Elektrotechnik 
vom 1 2. 12. 1 972 (BGB!.  I S.  2385) i .  d .  F. der Verordnung vom 
1 5. 5. 1 973 (BGB!. I S. 464), 

Verordnung über d ie Berufsausbi ldung zum Industriekauf­
mann vom 1 0. 5. 1 973 (BGB!. I S. 421 ) ,  

Verordnung über d ie  Berufsausbi ldung zum Kaufmann im  
Groß- und  Außenhandel vom 1 0. 5 .  1 973 (BGB!. I S .  427) , 

Verordnung über die Berufsausbi ldung zum Bankkaufmann 
vom 1 0. 5. 1973 (BGB!. I S. 433) , 

Verordnung über die Berufsausbi ldung zum Versicherungs­
kaufmann vom 1 0. 5. 1 973 (BGB!. I S. 439) . 

Wie die Statistik ausweist, waren in den entsprechenden Aus­
bi ldungsberufen Ende 1 971 [9] 289 226 Ausbildungsverhält­
n isse abgeschlossen. 

Zu 2. 

Zur G ruppe der bei den Ministerien eingere ichten, aber noch 
nicht erlassenen Ausbi ldungsordnungen sind zu zählen : 

Entwurfe zum Erlaß einer Stufenausbi ldungsordnung für die 

feinschlosserischen Ausbi ldungsberufe, 

spanenden Werkzeugmasch inenberufe, 

Ausb ildu ngsberufe des Baugewerbes 

sowie Entwü rfe zum Erlaß von Ausbi ldungsordnungen für 

Parkett leger 

Gebäudereiniger 

Kraftfah rzeugmechan iker 

Kraftfah rzeugelektri ker 

Uhrmacher 

Friseure 

Holzmechaniker. 

Betrachtet man diese Ausbi ldungsordnungen ebenfalls unter 
dem Aspekt der betroffenen Auszubi ldenden, so wurde m it 
den Antragen auf Erlaß einer Rechtsverordnung eine Ver­
besserung der beruflichen Bi ldung für 278 463 Auszubi ldende 
in die Wege geleitet. 

Zu 3. 

Die Gruppe der zu bearbeitenden Ausbi ldungsordnungen be­
inhaltet: 

Flugtechnische Ausb i ldungsberufe 
Gießereitechnische Ausbi ldungsberufe 
Grobschlosserische Ausbildungsberufe 
Laborantenberufe 
Baustoffprüfer 
Werkstoffprüfer 
Kunststoffverarbeitende Ausbildungsberufe 
Arzt-, Zahnarzt- und Tierarzthelfer 
Gastgewerbl iche Ausbildu ngsberufe 
Hauswirtschaftliche Ausbildu ngsberufe 
Brenner und Destillateure 
Augenoptike r 
Schaufenstergestalter 
Schornsteinfeger 

Zeichnerische Ausbi ldungsberufe 
Textilveredler 
Glastechn ische Ausbi ldungsberufe 

sowie eine Untersuchung des kaufmänn ischen Bereiches im 
Hinb l ick auf e ine Neukonzipierung der  relevanten Ausbil­
dungsberufe. 

Bei Ausklammerung des letztgenannten Projektes - weil es 
als längerfristig zu betrachten ist und gerade erst damit be­
gonnen wurde - betreffen die in Arbeit befindl ichen Aus­
bi ldungsordnungen ca. 1 56 400 Auszubi ldende. 

Zusammenfassung 

Diese Darste l lung sol lte die aktuel le Situation und die mit ihr  
verbundenen Probleme des ErstelIens von Ausbi ldungsord­
nungsentwürfen anreißen, ohne sich detai l l iert mit spezie l len 
Fragenkomplexen auseinanderzusetzen oder gar Vorsch läge 
für eine neue Gesamtkonzeption zu entwickeln .  Abschl ießend 
seien die wesentlichen Punkte thesenartig zusammengefaßt: 

o Das Erstel len von Ausbi ldungsordnungsentwü rfen ist als 
eine Konkretisierung des gesetzl ichen Auftrages an das 
BBF zu betrachten. 

o Die seither erarbeiteten Ausbildu ngsordnungen enthalten 
trotz der durch sie e ingeleiteten relativen Verbesserungen 
der Berufsausbi ldung Mängel, deren Ursachen zu beseiti­
gen sind. 

o Entscheidungen über d ie Auswahl der zu bearbeitenden 
Projekte werden im Hinbl ick auf b i ldungspolitische Erwar­
tungen und i nstitutsgegebene Möglichkeiten in den Or­
ganen des BBF gefällt. 

o Bei der Konzipierung von Ausbi ldungsordnungen erwei­
sen sich sozial- und standespolitische Interessen als wi rk­
sam. 

o Auffassungsänderungen über d ie Form der Rechtsverord­
nungen führen zu verzögertem Erlaß und uneinheit l icher 
Gestaltung der Ausbi ldungsordnungen. 

o Die feh lende curricu lare Abstimmung des Berufsgrundbi l­
dungsjahres und der Ausbi ldungsordnungen bereiten 
Schwierigkeiten in der Berufsbi ldungspraxis. 

o Die Aktivitäten im Berufsfeld Metall verdeutlichen beispiel­
haft die Bemü hungen des BBF um eine breit angelegte be­
rufliche Grundbi ldung und eine Konzentration der Ausbil­
dungsberufe. 

o Aus der Zusammenarbeit mit paritätisch besetzten Fach­
ausschüssen e rgeben sich offene Fragen. 

o Die Zahl der Experten, die in der Lage sind, Auftragsfor­
schung im Bereich der Ausbi ldungsordnung zu überneh­
men, ist begrenzt. 

o Bei der Erstel lung von Ausbi ldungsordnungen für Hand­
werksberufe sind neben dem BBiG weitere Rechtsgrund­
lagen zu berücksichtigen. 

o Die Arbeitsvorhaben im Bereich der Ausb i ldungsordnung 
lassen sich in  drei  Gruppen eintei len : erlassene Rechts­
verordnungen, eingereichte Ausbi ldungsordnu ngsentwü rfe 
sowie geplante und i n  Arbeit befi nd liche Projekte. 

o Nach der Statistik von 1971 s ind von d iesen Ordnungs­
arbeiten in der ersten Gruppe ca. 289 000, in der zweiten 
Gruppe ca. 278 000 und in der dr itten Gruppe ca. 156 000 
Auszubildende betroffen. 
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Dieter Lechtenberg, Ing eborg Stern und Hermann Benner 

Umweltschutz und Ausbildu ngsordnungen 

Die Verfasser untersuchen das Phänomen Umweltschutz unter 
dem Gesichtspunkt seiner Bedeutung für die berufliche Erst­
ausbildung. Auf der Basis der sachbezogenen Problematik 
wird der Versuch unternommen, Ansätze für einen curricu­
laren Beitrag zu diesem aktuellen Thema zu finden. Ein -
wenn auch nicht optimales - Beispiel verdeutlicht die Möglich­
keit der Realisierung des Umweltschutzgedankens in Ausbil­
dungsordnungen. 

Problemstellung 

Der Schutz elementarer Lebensbed ingungen, insbesondere 
die Sicherung und d ie Gesunderhaltung der natürl ichen Um­
welt des Menschen, der Schutz vor Verunrein igungen der 
Luft und des Wassers vor unsachgemäßer Nutzung und der 
Verseuchung von Boden und Wald, der Schutz vor chemi­
schen Mitteln,  vor Strah len und Lärm tangiert alle Berufs­
bereiche. 

Der Umweltschutz erfordert das Zusammenwi rken von politi­
schen Entsche idungen, wissenschaftl ichen Forschungen, 
techn ischen Entwicklungen, wi rtschaftl ichen Real is ierungen 
und berufspädagogischen Maßnahmen. Die Erzieh ung zum 
umweltbewußten Verhalten sollte deshalb vorrangiges Ziel 
sowohl der vorberuflichen, im besonderen Maße aber der  
beruflichen Bi ldung sein. 

I n  den meisten Industriestaaten wurden in  den letzten Jahren 
Gesetze und Verordnungen für den Umweltschutz vorbereitet 
und erlassen. Dabei wurde der Umweltschutz jedoch einzig als 
technisches Problem angesehen und behandelt. 

Für den Bereich der vorberuflichen und berufl ichen Bi ldung 
g ibt es nur  al lgemeingultige und wenig aussage kräftige Postu­
late, die al lenfal ls als Hypothesen zur Erstel lung von Cu rri­
cu lumbestandtei len gewertet werden können. 

Im Umweltprogramm der Bundesregierung wird darauf hin­
gewiesen, daß es eine vordr ingl iche Aufgabe ist, im Rahmen 
der B i ldung und Ausbi ldung Fachkräfte für den Umweltschutz 
und eine humane Umweltgestaltung in ausreichender Zahl 
heranzubi lden unter der Prämisse, daß Umweltsicherung und 
Umweltschutz keine eigenständige wissenschaftl iche Diszip l in  
ist, sondern eine Aufgabe darstellt, d ie interd iszipl inär gelöst 
werden muß. 

Die Konferenz der Vereinten Nationen über die menschliche 
Umwelt im Jun i  1 972 in Stockholm bekundet in  ihrer Deklara­
tion d ie gemeinsame überzeugung, daß "der Mensch ein fun­
damentales Recht auf angemessene Lebensbedingungen i n  
einer Umwelt hat, d ie  so  beschaffen ist, daß e in  Leben in  
Würde und Woh lergehen mögl ich ist und daß er die feierl iche 
Verpflichtung trägt, d ie Umwelt für künftige Generat ionen zu 
schützen und in ihrem Wert zu erhöhen " [1 ] ;  in bezug auf die 
Bi ldung und Ausbi ldung wird erklärt, daß: "Erziehung und 
Aufklärung i n  Umweltfragen, vor allem für d ie j üngere Genera­
tion, unbed ingt erforderl ich sind, um auf breiterer Grundlage 
zu e iner bewußten Meinungsbildung und zu einem verant­
wortungsbewußten Verhalten der Menschen, Unternehmen 
und Gemeinwesen im H inb l ick auf den Schutz und d ie Ver­
besserung der Umwelt zu gelangen" [2] . 

Dem BBF wurden von verschiedenen Personen und I nstitutio­
nen Vorsch läge zur Konzipierung eines Ausb i ldungsberufes 
" Laborant für Umweltschutz" bzw. " Facharbeiter fü r U mwelt­
schutz" unterbreitet, mit  dem H inweis, daß an Fach- und 
Hochschulen Aktivitäten zur  Installation von Studiengängen 
für den " I ngenieur für Umweltschutz" zu verzeichnen sind. 
Der Laborant bzw. Facharbeiter fü r Umweltschutz wäre dann 
der wünschenswerte und geeignete Mitarbeiter für e inen sol­
chen " Umweltschutz-I ngenieu r" .  

Zwangsläufig d rängt sich be i  diesen überlegungen die Frage 
auf, ob es kunftig nur  einer relativ kleinen G ruppe der so aus­
gebildeten [ngenieure und ihren Mitarbeitern übertragen sein 
soll , die Umwelt zu schützen, oder ob es nicht vielmehr ein 


